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Deutschen Steuer-Gewerkschaft 
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Expertenanhörung im Finanzausschu ss des Deutschen Bundestags zur 
Abschaffung bzw . restriktiveren Neufassung der strafbefreie nden 
Selbstanzeige nach § 371 AO  
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
 
Am 17. Juli dieses Jahres fand im Finanzausschuss des Deutschen Bundes tags 
eine Expertenanhörung zu mehreren Antr ägen der im Bundestag vertretenen 
Fraktionen sowie zu einem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zur Neufassung bzw. 
Abschaffung der strafbefreienden Selbst anzeige nach § 371 AO  statt, zu der 
neben weiteren Sachverständigen auch die DSTG geladen war.  
 
So fordert die CDU/CSU- und F DP-Fraktion in einem  gemeinsamen Antrag, die 
Selbstanzeige dürfe nicht mehr als Gegenstand einer Hinterziehungsstrategie 
missbraucht werden. Strafbefreiung soll e nur noch derjenige er halten, der alle 
noch verfolgbaren Steuer hinterziehungen der Ver gangenheit vollständig 
offenbare. Die Rüc kkehr in die Steuerehrlichkeit dürfe nur dann mit der  
Strafbefreiung honoriert werden, wenn die Selbstanzeige freiwillig, vollständig und 
richtig erstattet werde.  
 
Die SPD- Fraktion v erfolgt in ihrem Gesetzentwurf dagegen das Z iel die 
Möglichkeit einer Selbstanzeige abzuschaffen. Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen fordert eine Verschär fung der Krit erien der Se lbstanzeige sowie weitere 
umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und –betrug. 
Die Fraktion Die Linke setzt sich u. a. für mehr Personal in der Steuerverwaltung,  
die Abschaffung der Abgelt ungsteuer auf Kapitalerträge sowie eine Reform des  
Länderfinanzausgleichs ein.  
 
DSTG-Chef Dieter Ondracek sprach sich in der Anhörung für eine Abschaffung 
der strafbefreienden Selbstanzeige aus. Es  habe mit dem Rechtstaat nichts mehr 
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zu tun, wenn sic h der St aat die Pflicht  zur Strafv erfolgung abkaufen lasse.  
Praxiserfahrungen zu den Liec htensteiner- und Schweizer Banken-Verfahren und 
den damit zusammenhängenden Ankäufen von Datenträge rn mit Namen 
mutmaßlicher deutscher Steuersünder hätten gezeigt, dass es Selbstanzeigen nur 
dann gebe, wenn die Entdeckung unmittelbar bevorstehe.  
 
Diejenigen, die mit Vorsatz und ausgek lügelten Hinterziehungs methoden Kapital 
am Fiskus vorbei auf ausländis che Schw arzgeldkonten schleus en, seien Täter, 
die die Möglichkeit der Selbstanzei ge bewusst  und nüchtern in ihre 
Kapitalanlagestrategien einbeziehen würden. Selbst die Steuer amnestien der 
vergangenen Jahre und die damit verbundenen günstigeren Bedingungen als eine 
strafbefreiende Selbstanzeige hätten keinen hinreichenden Grund zur Rückkehr in 
die Steuerehrlichkeit dargestellt, machte der DSTG-Chef deutlich.  
 
In der Anlage beigefügt ist die Stellungnahme der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft zum Gesetzentwurf sowie z u den Anträgen der  
Bundestagsfraktionen.  
 
 
Mit kollegialen Grüßen 

D. Ondracek 
Bundesvorsitzender 



 
 

 

 

Stellungnahme  
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft  

 

zu 
 

- dem Antrag der Fraktionen der  CDU/ CSU und FDP  
„Steuerhinterziehung wirksam und zielgenau 
bekämpfen“ – BT-Drucksache 17/1755 

- dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD „Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung (Abschaf-
fung der strafbefreienden Selbstanzeige bei Steuerhin-
terziehung) – BT-Drucksache 17/1411 

- dem Antrag der Fraktion Bü ndnis 90/Die Grünen „Steu-
erhinterziehung wirksam bekämpfen“ – BT-Drucksache 
17/1765 sowie  

- dem Antrag der Fraktion DIE LINKE „Den Kampf gegen 
Steuerhinterziehung nicht dem Zufall überlassen“ – BT-
Drucksache 17/1149 
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I. 
Grundsatz 

 

Sämtliche Anträge sowie der Gesetzentwurf haben zum I nhalt, Steuerhinterziehung 

und -missbrauch zu bekämpfen sowie die gesetzlichen Vorauss etzungen f ür einen 

effektiveren Steuervollzug zu schaffen. 

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßt nac hdrücklich die Hauptleitlinien der An-

träge sowie der Gesetzesinitiative der SPD, denn wirksame gesetzliche Maßnahmen 

zur Bekäm pfung der Steuer hinterziehung sind angesic hts der angespannten Lage 

der öffentlichen Haus halte dringender den je. Daneben haben die ehrlichen Steuer-

zahler aufgrund des Gleichmaßes der Besteuerung einen Anspruch darauf, dass der 

Staat alles unternimmt, um Steuerhinterziehung und –betrug einzudämmen.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft weist s eit Jahren darauf hin,  dass das Volumen 

der Steuerhinterziehung ei n Ausmaß angenommen hat, das die öffentlichen 

Haushalte massiv belastet. Schwarzar beit, Geschäfte ohne Rechnung, das  

Nichtdeklarieren von Eink ünften, ma nipulative Gewinnminderungen, das  

Nichtversteuern von Kapitalerträgen, das Verschweigen von Veräußerungsgewinnen 

sowie die Schwarzgeldanlage im Ausla nd sind die verschiedenen Fac etten der 

Steuerhinterziehung.   

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft schätzt das im Ausland angelegte Sch warzgeld 

deutscher Steuerpflichtiger auf wenigsten 300 Milliarden Euro. Würden diese Geldab-

flüsse offengelegt, käme es pro Jahr zu  rund 10 Milliarden Euro an Steuer mehrein-

nahmen für den deutschen Fisk us. Die EU-Zin ssteuer, die 20 Pr ozent beträgt und 

anonym von den Ländern überwiesen wird in  denen Deutsche Zinseinnahmen erzie-

len, brachte im Jahr 2007 lediglich einen Betrag von 200 Millionen Euro ein, vor allem 

deswegen, weil die EU-Zinsrichtlinie nur bei  Geldanlagen, die auf  natürliche Perso-

nen lauten, greift.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft anerkennt, dass der Gesetzgeber in den vergan-

genen Jahren bereits zahlreiche gesetzlic he Regelunge n für ein effektiveres 

Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und –betrug getroffen hat.  
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So war es beispielsweise richtig, dass bei bestimmten Verdachtsfällen von Steuerhin-

terziehung die Möglichkeit der Telefonüberwa chung eingeräumt wird. Die Vor ausset-

zungen der Telefonüberwachun g sind jedoch noch immer re striktiv ausgelegt – so 

müsste nach Ansic ht der Deuts chen Steuer-Gewerkschaft auch die Möglichkeit be-

stehen, bei Verdacht von Sc hwarzgeldanlagen im Aus land in bes timmten Fällen das  

Instrument der Telefonüberwachung einzusetzen. 

 

Notwendig war auch die Verjährungsfrist fü r die Verfolgung von besonders schweren 

Fällen der Steuerhinterziehung von 5 auf 10 Jahre anzu heben. Steuerhinterziehung 

geschieht jedoch im Verborgenen, es gibt in der Regel keine Anzeige, sodass  der für 

die Verfolgung notwendige Anfangsverdacht möglicherweise erst kurz vor der Verjäh-

rungsfrist bekannt wir d. Als präventiv abschreckende Maßnahme wäre es nach An-

sicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft si nnvoll, wenn Steuerhi nterzieher damit 

rechnen müssen, dass die Straftat 10 Jahre lang verfolgt werden kann. Die Öffent-

lichkeit hat kein Verständnis dafür, wenn Steuerhinterziehung wegen Verfolgungsver-

jährung nicht mehr geahndet wer den kann. Die Empörung und Kr itik im Steuerstraf-

verfahren des ehem aligen Pos tchefs Zum winkel belegt eindr ucksvoll diesen Um-

stand.  

 

Vorschläge der Deutschen Steuer-Ge werkschaft zur Verbesserung des steuer-
lichen Informationsaustauschs 
Die Deutsc he Steuer-Gewerkschaft sieht neben den in den Antr ägen dargestellten 

Forderungen und Prüfaufträgen, auf die unter II. der Ste llungnahme näher eingegan-

gen wird, als weitere bedeutend e Maßnahme im Kampf gegen Steuerhinterziehung 

und –miss brauch eine Verbess erung des  steuerlichen Informationsaustau schs als  

notwendig an.  

 

So sind die Kontrollmöglichkeiten bei den Lohneinkünften sehr gut ausgestaltet – der 

Arbeitgeber ist verpflichtet, die Lohnsteuer monatlich anzumelden, sie einzubehalten 

und abz uführen. Die Richtigkeit  der An meldung, Einbehaltungen und Abführungen 

werden von einem eigenen Prüf dienst über prüft. Für Fehler bei der Abführung der  

Lohneinkünfte wird der Arbei tgeber in Haftung genomm en. Für Steuerhint erziehun-

gen im Bereich des Arbeitslohns ist faktisch damit kein Raum. 
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Gut organisiert ist auch das Kontrollmitteil ungsverfahren im Bereich der Renten. Die 

Rentenbezugsmitteilungen, die den Finanzämter n übermittelt werden, machen das  

Verschweigen von Rentenzahlungen praktisch unmöglich.  

 

Steuerrechtlich relevante Informationen, die im Rahm en einer Betriebsprüfung erho-

ben werden, können vom Prüfer im Wege der Kontrollmitteilungen an das zuständige 

Finanzamt übermittelt werden. Dieses Kontr ollmitteilungsverfahren wird nach Ansicht 

der Deutschen Steuer -Gewerkschaft wegen der personell anges pannten Lage auc h 

im Betriebsprüfungsdienst zu wenig genutzt. Die Besc hränkungen bei der F ertigung 

von Kontrollmitteilungen be i der Prüfung von Banken müssen dringend aufgehoben 

werden.  

 

Für die wir ksame Bes teuerung von Kapitale rträgen wurde vom Gesetzgeber in der 

Vergangenheit richtigerweise das Verfahr en mit den amtlichen Kapitalerträgnisbe-

scheinigungen nach § 24 c EStG vorgegeben. Um eine gleiche Besteuerung wie be i 

Löhnen oder Renten sicherzust ellen, wäre es aus Si cht der Deutschen Steuer-

Gewerkschaft konsequent gewesen, diese Kapitalerträgnisaufstellungen elektronisch 

der Steuerverwaltung zuzuleiten. Damit wären die im Inland anfallenden Kapitalerträ-

ge lückenlos erfasst gewesen. Die v om Bundesverfassungsgericht mehrfach bean-

standeten Besteuerungsdefizite wären so behoben gewesen. 

 

Zur Vermeidung von verfassungsrechtlichen Problemen wurde vom Gesetzgeber das 

Kontenabrufverfahren installiert. Die Hürd en für das Kontenabr ufverfahren sind je-

doch so hoch gesetzt, dass – von Einzelfällen abgesehen – mit dem Kontenabrufver-

fahren Steuerhinterziehungsfälle nur selt en aufgedeckt werden k önnen, weil Konten-

bestände und -bewegungen nicht abrufbar sind.  

 

§ 30 a Abgabenordnung abschaffen 
Für eine Verbesserung der Informati onsgewinnung in Steuer angelegenheiten ist die 

Abschaffung des in § 30 a AO geregelten sog. „Bankgeheimnisses“ notwendig.  

 

Nach § 30 a Abs. 1 AO haben die Fi nanzbehörden bei der Ermittlung des Steuer-

sachverhaltes auf das Vertrauensverhältn is zwischen den Kreditinstituten und deren 

Kunden besonders Rücksicht zu nehmen. § 30 a AO, der  mit dem Steuerreformge-
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setz 1990 in die Abgabenor dnung aufgenommen wurde, fa sst gesetzlich den 197 9 

neu gefassten Bankenerlass gesetzlich zusamm en. Dieser regelt u. a., dass im Hin-

blick auf die Angabe von Kapitalerträgen für den Rege lfall davon ausgegangen wer-

den kann, dass die Angaben in der Steuererklärung vollständig und richtig sind.  

 

Bis zur Einführung des Kontena brufverfahrens im Apr il 2003 war die Steuerverwal-

tung damit gezwungen  ohne Überprüfungsmöglic hkeit die Angaben bzw. Nic htanga-

ben in den Steuererklärungen zu  übernehmen – und z war in der Regel selbst dann, 

wenn zu anderen Daten in der Steuererklärung Unstimmigkeiten auftraten.  

 

§ 30 a AO war nicht zuletzt des halb in die Abgabenordnung eingefügt wor den, um 

die nach der Einführung der Quellensteuer im Jahr 1993 ausgelöste massive Kapital-

flucht in das Ausland zu verhindern bzw. einzudämmen.  

 

Nicht zuletzt die Liec htenstein- bzw. Sc hweizer-Banken-Skandale sowie die Kapital-

abwanderungen der letzten Jahre in s ogenannte Steueroasenländer haben aber ge-

zeigt, dass ein umfassender Kapitalverbleib im Inland durch das sog. Bankgeheimnis 

in § 30 a AO nicht erreicht werden kann.  

 

§ 30 a AO  verletzt nach Ansic ht der D eutschen Steuer-Gewerkschaft vielmehr da s 

verfassungsrechtlich gebotene Gleichmaß  der  Besteuerung, weil es den  Untersu-

chungsgrundsatz des § 88 AO  zugunsten eines Vertrauensverhältnisses Bankkun-

de/Bank aushebelt.  

 

§ 30 a AO schützt vor al lem den unehrlic hen Steuerzahler, denn schutzwürdige Be-

lange ehrlicher Steuerzahler  gegenüber dem Fiskus  gibt es nicht, weil diese der  

Steuerverwaltung sämtliche steuerrechtlich relevante Tatsachen mitteilen. § 30 a AO  

gilt zudem nicht in Strafverfahren – er gauk elt damit vielmehr nur eine vermeintlic he 

Sicherheit vor und verleitet unter Umständen erst zur Steuerhinterziehung.  

 

Nach alledem ist eine Streichung des  § 30 a AO als  weitere gesetzliche  Maßnahme 

im Kampf gegen Steuerhinterziehung und –mi ssbrauch geboten, weil der, für straf-

rechtliche Ermittlungen notwendigen Anfangsverdacht in der Regel erst durch steuer-

liche Vorermittlungen erlangt werden kann.  
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Fokus auf moderne Geldbewegungen richten 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft sieht es  als dringend notwendig an, ver besserte 

Kontroll- und Informationsmöglic hkeiten zu den neuen elektronis chen  Zahlungswe-

gen zu sc haffen. So ermöglichen die bestehenden Kontrollmöglichk eiten im grenz -

überschreitenden Geldumlauf di e Überprüfung von Überwe isungs- und Bar geldver-

kehr.  

 

Neue Zahlungssysteme, wie beispielsweise das Bezahlungssy stem PayPal, Geld-

transfers mit sog. Debit-Cards oder Geld transfer über das Handy werden von derzei-

tigen Kontrollmechanismen nicht erfasst . Wegen der regelmäßigen Nichtv ersteue-

rung der Umsätze im Telekommunikationsber eich bei sog. Mehr wertdienstleistungen 

(0190-Nummern) ist es nach Ansicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft sinnvoll,  

die Bauabzugsteuer nach § 13 b UStG und die §§ 48 ff. EStG analog auf diesen Be-

reich auszudehnen. Der Markt erreichte im  Jahr 2008 ein Um satzvolumen von rund 

100 Millionen Euro.  

 

Datenankauf auf rechtliche Grundlage stellen 
Im Zusammenhang mit den Liechtensteiner- und Schweizer-Bankenverfahren wurde 

der Ankauf von Datenträgern mit Nam en mutmaßlicher deutscher Steuersünder 

durch die öffentliche Hand in der Öffentlichkeit und Rechtslit eratur kontrovers disku-

tiert. Unterschiedliche rechtliche Beurteilungen des Ankaufs der Datenträger waren u. 

a. der Grund für das uneinheitlic he Vorgehen der Bundesländer Baden-Württemberg 

und Nordrhein-Westfalen beim Ankauf von Steuersünder-Dateien im Rahmen aktuel-

ler Ermittlungen zu Auslandskonten deutscher Steuerpflichtiger in der Schweiz.  

 

Weil bei der Gesamtproblemat ik des staatlichen Erwerbs von Datenträgern mit steu-

errechtlichem Inhalt zahlreiche Rechtsgüt er und widersprüchliche Interessen betrof-

fen sind, spricht sich die Deutsche Steuer-Gewerkschaft nachdrücklich dafür aus, für 

den Ankauf von Daten durch die Steuerve rwaltung eine ordentliche Rechtsgrundlage 

zu schaffen. Eine Gesetzesinitiative hätte den Vorteil, dass sic h der Gesetzgeber 

während des Gesetzgebungsprozesses intensiv mit den verschiedenen Rechtsfragen 

und –gütern auseinandersetz en könnte und der Steuerverwaltung dann eine Vor-

schrift an die Hand gibt, die es möglich ma cht, diese Art der Informationsgewinnung 

bundesweit zu vereinheitlichen. Eine Letztentscheidung durch  die Politik,  die im kon-
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kreten Einzelfall zu Schwierigkeiten für die Beteiligten führen kann,  wäre so entbehr-

lich. 

 

 

II. 
Zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD sowie zu den Anträgen 

der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen sowie der Fraktion Die Linke im Einzelnen 

 

1. Gesetzentwurf der Fraktion der SPD zur Abschaffung der strafbefreien-
den Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung (BT-Drucksache 17/1411) 

Mit dem Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion soll infolge der Aufhebung des § 

371 AO künftig die Möglic hkeit einer stra fbefreienden Selbstanzeige bei einer Steu-

erhinterziehung nach § 370 AO entfallen.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßt und unterstützt ausdrücklich die Geset-

zesinitiative zur Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeigen nach § 371 AO. 

 

Mit der strafbefreienden Selbstanzeige biet et der Staat den Bürg ern die Möglichk eit 

an, den W eg in die Steuerehrlic hkeit zurückzufinden. Hervorzuheben ist, dass diese 

im deutschen Strafrecht einm alige Rechtskonstruktion vom Hauptziel her nic ht dem 

Gedanken der Resozialis ierung folgt, sonde rn vornehmlich rein fiskalische Hinter-

gründe hat. Der Staat will sich durch das Instrument der Selbstanzeige Steuerquellen 

erschließen, die ihm anderenfalls verborgen blieben.  

 

Nach Ansicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft wird mit dem Privileg der Selbst -

anzeige das falsche s teuerpolitische Si gnal ausgesandt, dass die Begehung einer  

Steuerhinterziehung nicht als Straftat, sondern lediglich als ein Kavaliersdelikt ange-

sehen wer den kann.  Diejenigen, die mit Vorsatz und ausgeklügelten Hinterzie-

hungsmethoden Kapital am Fiskus vorbei auf ausländische Schwarzgeldkonten 

schleusen, sind T äter, die die Selbstanzei genmöglichkeit bewuss t und nüchtern in 

ihre Kapitalanlagestrategien einbeziehen.  
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Die aktuelle Anzeigenflut, die bis dato ber eits das Zehnfache der normalen jährlichen 

Eingänge von Selbst anzeigen erreicht hat, zeigt eindrucksvoll, dass der Weg über 

eine strafbefreiende Selbstanz eige nicht au s Reue, sondern einzig aus Angst vor 

Entdeckung beschritten wird. 

 

Dieser Um stand wird auch durc h die gerin ge Resonanz auf die jüngste Steueram-

nestie belegt, mit der in der Zeit vom 23. Dezember 2003 bis 31. März 2005 entspre-

chenden Tätern die Rückkehr in die Steuerehr lichkeit erleichtert werden s ollte. An-

statt der erhofften 5 Mrd. Euro an Steuer mehreinnahmen konnte der damalige Fi-

nanzminister Hans Eichel – wie von der Deutschen St euer-Gewerkschaft prognosti-

ziert – lediglich rund eine Mrd. Euro an Mehreinnahmen für die öffentlichen Haushal-

te generieren. Selbst erheblich günstiger e Bedingu ngen als eine strafbefreiende 

Selbstanzeige nach § 371 AO haben keinen hinreichenden Grund zur Rückkehr in 

die Steuer ehrlichkeit dargestellt, wenn die Tä ter die Entdeckung ihrer Steuerhinter-

ziehung nicht fürchten müssen.  

 

Nach Ans icht der Deutschen Steuer-Gewer kschaft so llte deshalb als kons equentes 

Signal des Gesetzgebers an Steuerhinterzieher und –betrüger § 371 AO abgeschafft 

und dadurch deutlich gemacht  werden, das s Steuerhinterziehung kein „Ka valiersde-

likt“ sondern eine Straftat ist.   

 

Kritik an Abschaffung geht in der Sache fehl 

Der Einwand der Kritiker einer Abschaff ung des § 371 AO, in diesem Fall s ei eine 

nachträgliche Berichtigung oder Vervollstä ndigung einer Steuererklärung unmöglich, 

geht in der Sache daneben.  

 

Erkennt der Steuerpflichtige nach Abgabe einer Steuererklärung, dass ihm ein Fehler 

unterlaufen ist und er versäumt hat, eine vo llständige und wahrhe itsgemäße Steuer-

erklärung einzureichen, muss er nach § 153 AO eine berichtigte Steuererklärung ab-

geben. Aus seiner Richtigstellung ergebe n sich auf grund fehlenden Vorsatzes im  

Hinblick auf eine T atbestandsverwirklichung des § 370 AO  für den Steuerpflichtigen 

keine strafrechtlichen Konsequenzen.  

 



 9

Möglich bleibt jedoch die Verfolgung einer  leic htfertigen Steuerv erkürzung nach § 

378 AO als Ordnungswidrigkeit. § 378 AO regelt in Absatz 3 ebenfalls eine Selbstan-

zeige – danach wird eine Geldbuße nic ht festgesetzt, soweit der Täter unrichtige 

oder unvollständige Angaben bei den Finanz behörden berichtigt oder ergänzt bzw.  

unterlassene Angaben nachholt, bevor ihm oder seine Vertre ter die Einleitung eines  

Straf- oder Bußgeldverfahrens bekanntgegeben worden ist.  

Die Regelung in § 378 AO ist gr oßzügiger angelegt als die stra frechtliche Selbstan-

zeige nach § 371 AO, weil der  nicht vorsätzlich handelnde Täter seine Tat z unächst 

nicht kennt und damit keinen Anlass oder kei ne Möglichkeit hat, den Taterfolg zu be-

seitigen.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft hebt darüber hinaus her vor, dass im Hinblick  auf 

ein mögliches Bußgeldverfahren die Verfol gung von Ordnungswidrigkeiten im pflicht-

gemäßen Ermessen der Steuer verwaltung lie gt und damit – im Gegensatz zum  

Strafverfahren – dort kein Verfolgung szwang besteht. Damit bestehen – auch bei  

Abschaffung des § 371 AO – in der Abgab enordnung fein justierte Regelungen, die 

sich im Einzelfall auf  sämtliche Fälle le ichtfertiger Steuerhinterziehung anwenden 

lassen.  

 

Eine Korrektur der Steuererkl ärung führt damit nicht au tomatisch zu einem Steuer-

strafverfahren, denn bereits nach derzeitiger  Rechtslage muss die Steuerverwaltung 

be- und nachweisen, dass der  Steuerpflichtige von Begi nn an mit Vorsatz gehandelt 

und damit den Straftatbestand des § 370 AO verwirklicht hat. 

 

BGH-Rechtsprechung wirft Praxisprobleme auf 

Bei der Beurteilung einer möglichen Abs chaffung des § 371 AO muss auch der  

jüngste Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 20. Mai 2010 ( AZ: 1 StR 577/09)  

Berücksichtigung finden, der in der Folge zu Praxisproblemen führen kann. 

 

Mit diesem Beschluss hat der Bundesgerichtshof unter teilweiser Aufgabe seiner bis-

herigen Rechtsprechung den Weg zu einer erfo lgreichen strafbefreienden Selbstan-

zeige deutlich erschwert. Für eine wirksame  strafbefreiende Selbstanze ige ist es  

nunmehr unabdingbar , alle steuerlich erhe blichen Tatsachen und Umstände an-

zugeben. Diese Angaben müssen so ausführ lich sein, dass die Finanzbehörde ohne 
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langwierige Nachforschungen den Sachver halt vollends aufklären und die Steuer 

richtig festsetzen kann. Darüber hinaus  wird vom Bundesgerichtshof als weiter e Vor-

aussetzung für eine strafbefreiende Selbst anzeige gefordert, dass der Steuersünder  

vollständig in die St euerehrlichkeit zurückkehrt – er muss bereit sein, durch vollstän-

dige und richtige Angaben „reinen Tisch“ zu machen.  

 

Durch den Paradigmenwechsel des BGH in se iner Rechtsprechung zu § 371 AO er-

gibt sich auf Beraterseite eine gesteiger te Verantwortung. Der Steuerberater ist an-

gehalten, auf eine Vollst ändigkeit der nachzumelde nden Kont en hinzuwirken und 

sicherzustellen, dass die für Zwecke der Se lbstanzeige ermittelten Einkünfte zutref-

fend sind, weil ansonsten nachhaltige Straf barkeitsrisiken entstehen können. Für die 

Haftungsfrage des Steuerberaters ist dies von besonderer Bedeutung. 

 

Daneben wirft die geänderte BG H-Rechtsprechung in der Praxis Problem e auf, die 

den Weg in die Straffreiheit bei einer Steuerhinterziehung insgesamt schwieriger ges-

talten. So ist fraglich und durch den BGH- Beschluss nicht absc hließend geklärt, ob 

eine spätere Erweiterung oder Ergänzung v on Teilselbstanzeigen möglich is t – bei-

spielsweise nach Abs chluss eines Steuerve rfahrens. Zwar hat der BGH in seinem  

Beschluss vom 20. Mai dieses Jahres nicht ausdrücklich zu erkennen gegeben, dass  

er die Möglichkeit einer Heilung von früheren unv ollständigen Selbstanzeigen aus-

schließt, abschließend geäußert hat er sich zu dieser Frage jedoch nicht.  

 

Mit einer Abschaffung des § 371 AO wären diese Praxisprobleme obsolet.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßt, dass nach Artikel 2 des Gesetzentwurfs  

eine Änderung der Rechtslage erst zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten 

soll. Dadurch besteht  genügend Zeit sich auf die geän derte Rechtslage einz ustellen 

und die letzte Chance auf eine strafbefrei ende Selbstanzeige zu nutzen. Ein spürba-

rer Milliardenbetrag würde zeitnah die öffentlichen Haushalte entlasten.  

 

Wie in der Begründung zum Gesetzentwurf  folgerichtig ausgef ührt, darf eine Ab-

schaffung der strafbefreienden Selbstanz eige bei Steuerhinter ziehung keine Einzel-

maßnahme bleiben. Sie sollte lediglich als ein Eckpfeiler eines gesetzlichen und or-
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ganisatorischen Maßnahmenpakets angesehen we rden, um das Phänomen Steuer-

hinterziehung national und international wirksam einzudämmen.  

 

Eine Streic hung des § 371 AO  wird in der Steuerverwalt ung zu einer höheren Ar-

beitsbelastung führen. Davon betroffen werden vor  allem die Steuerfahndungs-, 

Betriebsprüfungs- und Bußgeld- und Strafs achenstellen sein. Das dafür notwend ige 

Personal ist insoweit bereitzustellen.  

 

2. Antrag der Fraktionen CDU/CSU und FDP „Steuerhinterziehung wirksam 
und zielgenau bekämpfen“ (BT-Drucksache 17/1755) 

Hauptzielrichtung des Antrags der Fraktionen von CDU/CSU und FDP ist eine restrik-

tivere Neufassung der strafbefreienden Selbstanzeige nach § 371 AO.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßt, da ss die Koalitionsfraktionen mit ihrem  

Antrag den zunehmenden Miss brauch der  stra fbefreienden Selbst anzeige eindäm-

men wollen, weist jedoch auf zahlreiche Fo lgeprobleme hin, die s ich aus einer enge-

ren Fassung des § 371 AO ergeben können.  

 

Abschaffung der „Teilselbstanzeige“ 

Der Antrag sieht v or § 371 AO dah ingehend neu zu fassen, als dass sog.  

Teilselbstanzeigen, die sich auf bestimmte Länder ode r bestimmte Steuerg estaltun-

gen beziehen, zukünftig ausgesc hlossen werden. Die Selbstanz eige muss demnach 

allumfassend sein. Die begrenzt e „Reue“ na ch dem jeweiligen Er mittlungsstand soll 

nicht mehr mit Straffreiheit belohnt werden.  

 

Vom Grundsatz her begrüßt die Deutsche Steuer-Gewerkschaft die geplante gesetz-

liche Absc haffung der sog. Teilselbstanzei ge. Nachdem der Bundesgerichtshof mit 

seinem Beschluss vom 20. Mai dieses Jahr es seine Rechtsprechung zu den Voraus-

setzungen einer wirks amen stra fbefreienden Selbstanzei ge geändert und nunmehr  

ebenfalls die Teils elbstanzeige ausgeschlossen hat, dürfte  eine dahingehende No-

vellierung vor allem klarstellenden C harakter haben un d den politischen Willen ver-

deutlichen.  
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In der Praxis ergeben sich  daraus jedoch erkennbare Pr obleme. Wenn ein r eumüti-

ger Steuerhinterzieher seine Se lbstanzeige abgibt und ledigl ich Kapitaleink ünfte ei-

nes einz igen Kontos verkürzt hat, wird er  schwerlic h den Beweis für die T atsache 

antreten können, dass er nicht über weitere Konten im Ausland verfügt.  

 

Auch ist fraglic h, wie zu verfahren ist, wenn die Steuer fahndung zwar keine konkre-

ten Beweise, aber Anhaltspunkte für weit ere Konten hat, der St euerpflichtige jedoch 

ausdrücklich erklärt, vollständige und ric htige Angaben und damit „reinen T isch“ ge-

macht zu haben. Zu klären wäre, ob die Se lbstanzeige in solchen Fällen bis zur Ver-

jährung lediglich schwebend wirksam ist. Es is t fraglich, ob der Steuerpflic htige be i 

solchen Unwägbarkeiten den Weg der Selbstanzeige suchen wird.  

 

Sperrwirkung für die Selbstanzeige 

Nach dem Antrag der Frak tionen der CDU/CSU und F DP soll d arüber hinaus zu ei-

nem früheren Zeitpunkt die S perrwirkung für eine Selbst anzeige eintreten. Ange-

dacht ist, dass von einer „Entdeckung“ immer schon dann ausgegangen wird, wenn 

dem Steuerpflichtigen eine Prüfungsanordnung zugestellt worden ist.  

 

Nach derzeitiger Lage kann der  Steuerpflichtige, wenn ihm die Anordnung einer Be-

triebsprüfung zugest ellt wird, noch vor B eginn der Prüfung eine  strafbefreiende 

Selbstanzeige abgeben.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft erkennt an, dass mit einer solchen Novellierung 

die „Freiwilligkeit der Selb stanzeige“ stärker betont wird  - ein T aktieren oder das Hi-

nausschieben der Prüfung ist für eine Selbstanzeige nicht mehr hilfreich.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft weist jedoch auf die damit zusammenhängenden 

Folgeprobleme in der Praxis hin.  

 

Nach derz eitiger Rec htslage kann der Ste uerpflichtige bis zu dem Zeitpunkt eine 

strafbefreiende Selbstanzeige  abgeben, wo der Betriebspr üfer das Betriebsgelände 

betritt. Der Zeitpunkt des Betretens des Bet riebsgeländes kann unstreitig festgestellt 

werden. Der Zugang der Prüfungs anordnung ist nicht exakt feststellbar. Die Zustel-

lungsfiktion/3 Tage nach Versand hilft hier nicht. Sicherzustellen wäre die beweiskräf-
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tige Bestätigung über den Zugang der Be triebsprüfungsanordnung, der über den 

Zeitpunkt des Ausschlusses einer strafbefreienden Selbstanzeige entscheidet. 

 

Praktische Probleme können sich darüber  hinaus bei Großbetrieben ergeben, be i 

denen zeitnahe Anschlussprüfungen vorgenommen werden. Hier könnte ein e direkt 

nachfolgende Prüfungs anordnung eine Sperrwerkung für die Abgabe einer strafbe-

freienden Selbstanz eige entfalten. Bei Gr oßbetrieben und Konzernen wäre eine 

„Dauersperrwirkung“ und damit die faktisc he Abschaffung der Selbstanzeige die Fol-

ge. 

 

Zinszuschlag 

Vom Grundsatz her begrüßt di e Deutsche Steuer-Gewerkschaft den Prüf auftrag im  

Antrag der  Fraktionen von CDU/CSU und FDP, wo nach der Steuerhinterzieher ge-

genüber dem bloß säumigen St euerpflichtigen nicht bevorteilt sein soll. Sie weist je-

doch auf die Probleme hin, die s ich aus einer Neujustierung von Hinterziehungs- und 

Säumniszuschlägen ergeben.   

 

Nach bis heriger Regelung werden die von dem Steuerpflicht igen hinter zogenen 

Steuern mit 6 Prozent Hinterziehungszinsen im Jahr verzinst.  

Der säumige Steuer pflichtige muss hing egen Säumniszuschläge in Höhe von 12 

Prozent im Jahr entrichten.  Ein Säumniszuschlag fällt jedoch immer erst dann an , 

wenn ein entsprechender Steuerbescheid ergangen ist und der Steuerpflichtige nicht  

zahlt.  

 

Eine Steuerhinterziehung beste ht jedoch in dem Nicht erklären von Einnahmen, was 

dazu führt, dass entsprechende Hinterziehungszi nsen anfallen. Eine zusätzliche Be-

lastung soll nach dem System der Abgab enordnung erst dann eintreten, wenn die 

Steuern festgesetzt, jedoch nicht gezahlt we rden. Mit dem Säum niszuschlag soll der  

Steuerpflichtige zur pünktlichen Zahlung angehalten werden.  

 

Würde man den Hinterzieher vo n Beginn an mit höheren Zinsen belasten, wäre dies 

nach Ans icht der Deutschen Steuer-Gewer kschaft ein Systembruch innerhalb der 

Abgabenordnung. Ein erhöhter Zinssatz wäre eine v ersteckte Strafe für die in der 
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Vergangenheit begangene Steuerhinterziehung, insoweit stellt s ich die Frage, ob die 

Steuerverwaltung für deren Erhebung überhaupt zuständig ist.  

 

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Druck-

sache 17/1334 vom 06. April 2010) vertri tt die Bundesregierung die Auffassung, dass 

die strafrechtliche Ahndung einer Steuer hinterziehung und dam it die Absc höpfung 

der über den allgemeinen Zi nssatz hinaus gehenden Vorteile  des Täters weiterhin 

dem Strafverfahren vorbehalt en bleiben muss. Anderenfalls müsse die höhere Zins-

belastung des Täters bei der St rafbemessung berücksichtigt werden, um eine dop-

pelte Bestrafung zu vermeiden. Die An hebung des Zinssatzes von Hinterziehungs-

zinsen dürfte daher letztlich nur zu einer Verlagerung der Abschöpfung vom Straf- in 

das Besteuerungsverfahren führen.  

 

Informationsaustausch 

Weiter sieht der Antrag der CDU/ CSU- und FDP-Bundestagsfraktionen die administ-

rative Verbesserung des Informationsausta uschs der Steuerverwaltungen durch Ein-

richtung einer Zentralstelle vor. Alle Steuerverwaltungen der Länder sollen über die in 

den Selbstanzeigen zu erkennenden steuerlic hen Gestaltungen mit Angaben zu be-

teiligten Finanzinstituten informiert werden.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft fordert eine systematische Schwachstellenanaly-

se der aus den durch Selbstanz eige gewonnen Erkenntnisse und begrüßt ausdrück-

lich die Einrichtung eines zentralen Manage ments, denn damit werden die Möglic h-

keiten der Aufdeckung und gez ielten Bek ämpfung von Steuerhinterziehungsstrate-

gien deutlich verbessert.  

 

3. Antrag der Frakti on Bündnis 90/Die Grünen „Steuerhinterziehung w irk-
sam bekämpfen“ (Drucksache 17/1765) 

Einer der Eckpunkte des Antrags  von Bündnis 90/Die Grünen ist die Forder ung nach 

einer Novellierung des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes dahingehend, die 

Voraussetzungen für seine Anwendung z u ändern. Maßstab für die Anwen dung soll 

weder die Ankündigung  noch die formale Akzeptanz  des Artikels 26 (Informations-

austausch auf Ersuchen) des Musterabk ommens der OECD zur Vermeidung der  
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Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der  Steuern vom Einkommen und Vermögen 

sein, sondern dessen tatsächliche Einhaltung.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßt aus drücklich diesen gesetzgeberischen 

Ansatz, denn damit werden die Mec hanismen des  Steuerhi nterziehungsbekämp-

fungsgesetzes wesentlich verschärft. Die Pr axis zeigt, dass zwischen Zustimmung 

und tatsächlicher Einhaltung der  internationalen Regularien v ielfach große Zeitspan-

nen liegen und durch „Ausle gungsdifferenzen“ Freiräume geschaffen werden kön-

nen. 

 

Die Deutsc he Steuer- Gewerkschaft spricht si ch jedoc h gegen die Einführung einer  

Bundessteuerverwaltung aus, die die Frak tion Bündnis 90/Die G rünen unter 2.b. ih-

res Antrags fordert. 

 

Wie bereits in der 16. Legis laturperiode in Zusammenhang mit den Erörterungen zur  

Föderalismusreform II vonseiten der Deutschen Steuer-Gewerkschaft ausführlich 

dargelegt, wird allein mit einer Umorganis ation der Steuerverwaltung hin zu einer  

Bundessteuerverwaltung die Effizienz der Steuererhebung nicht verbessert. Ent-

scheidend für die Erhöhung des  „Entdecku ngsrisikos“ und der damit verbundenen 

prophylaktischen Wirkung ist die Zahl der eingesetzten Steuerfahnder.  

 

Der im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Di e Grünen ri chtigerweise aufgeführte Miss-

stand, wonach einige Länder auc h mit dem Mi ttel des Steuervollz ugs wirtschaftliche 

Standortpolitik betreiben, kann nach Ansicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft mit  

einem konkreter ausgestalteten Weisungs recht des Bundes behoben werden. Dar-

über hinaus erhält der Bund mit dem weit eren Aufbau der Bundesbetriebsprüfung 

zusätzlichen Einfluss auf die Steuererhebung in den Länder n. Eine zur bestehenden 

Steuerfahndung zentrale „Bu ndessteuerfahndungs-Task force“ für komple xe Verfah-

ren mit Auslandermittlungen wär e darüber hinaus ein wirksamer Beitrag des  Bundes 

zur Steuerhinterziehungsbekämpfung.  

 

Die weiteren Vorschläge im Ant rag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen finden die 

Unterstützung der Deutschen Steuer-Gewerksc haft. So ist es für eine bessere Steu-

ererhebung notwendig, techni sch und personell besonders gut ausgestattete Spezi-
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alzentren innerhalb der Steuerve rwaltung einzurichten, die sich – über Fragen zur  

strafbefreienden Selbs tanzeige hinaus – mit Großunternehmen, wohlhabenden Ein-

zelpersonen und grenzüberschreitenden St euerbetrugs- und Hinterziehungsstrate-

gien auseinandersetzen. 

 

Unterstützung der Deutschen Steuer-Gewer kschaft findet auch die Forderung nach 

einer Dunkelfeldforschung im Bereich der Steuerhinterziehung. Die Deutsche Steuer-

Gewerkschaft ist darüber hinaus  der Ansi cht, die Lage der Steuerverwaltung in ei-

nem jährlichen Schwarzbuch der Steuerve rwaltung a ufzuzeigen. Darin können ne-

ben Forschungen zu Steuerhinterziehungsmodellen, die Effizienz des Steuervollzugs  

sowie die materielle und personelle Auss tattung der Steuerverwaltung dargestellt  

werden.  

 

Neben dem Antrag nach einer Abschaffung des sog. Bankgeheimnisses in § 30 a AO 

findet die Forderung der Frakti on Bündnis  90/Die Grünen, sich auf europäisch er 

Ebene schnellstmöglich für das  Schließen der Besteuerungslücken bei der Zinssteu-

errichtlinie einzusetz en, die ausdrück liche Unterstützung der  Deutschen Steuer-

Gewerkschaft. Die Zinsrichtlinie muss auf  sämtliche Empfänger und alle Arten von 

Kapitaleinkünften ausgedehnt werden. Das in der europäischen Richtlinie z ur Zins-

besteuerung vorgesehene Kontrollmitteilungsverfahren ist ein erster wichtiger Schritt. 

Dieses Verfahren muss ausgebaut werden. Derz eit werden durch dieses Kontrollmit-

teilungsverfahren lediglich 4 Prozent der Geldanlagen von Deutschen im Ausland 

erfasst. Hier ist der politische Druck auf sämtliche Gebiete, die zu den Zinsrichtlinien-

ländern gehören, zu erhöhen. Z udem müssen in dies es Kontrollmitteilungsverfahren 

auch Dividenden und Spekulat ionsgewinne sowie die Zi nserträge und Dividenden,  

die auf nic ht natürlic he Personen lauten,  aufgenom men werden. Nur so wird die 

Richtlinie ihren Zweck erfüllen können.  

 

Ergänzend hierzu wäre es Ziel führend, das in Deutschland ab 2009 eingeführte Sys-

tem der definitiven Abgelt ungsteuer wieder abzusc haffen und  Kapitalerträge und 

Veräußerungsgewinne nach dem für alle a nderen Einkunftsarten gültigen System zu 

besteuern.  
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4. Antrag der Fraktion DIE LINKE „D en Kampf gegen Steuer hinterziehung 
nicht dem Zufall überlassen“ (BT-Drucksache 17/1149) 

Auch der Antrag der Fraktion DIE LINKE enthält Forderungen, die die Unterstützung 

der Deutschen Steuer-Gewerkschaft finden.  

 

Richtig ist die Feststellung, dass der Pe rsonalstand der Steuerverwaltung in den Be-

reichen Veranlagungsinnendienst, Betriebsprüfung und Steuerfahndung nach wie vor 

weit hinter den Personalbedarfberechnungen zurückliegt. Auf diesen Missstand weist 

die Deutsche Steuer-Gewerkschaft seit langem  hin. Nach der bundesweiten Perso-

nalbedarfsberechnung fehlen – in den einz elnen Ländern unterschiedlich – insge-

samt 15.000 Planstellen in den Steuerverw altungen. Dieses Defizit muss dringend 

abgebaut werden.  

 

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage erfolgt darüber hinaus seit einigen Jahren in 

allen Landesfinanzver waltungen ein erheblicher Pers onalabbau bei gleichzeitigen 

durchgreifenden organisatorischen Veränderungen. Diese Maßnahmen haben allein 

in den letzten 5 Jahren zu einer Personalre duzierung in den Finanzämtern von rund 

10 Prozent  geführt. Es ist deshalb notwend ig, dass vonseiten des Bundes auf die 

Länder eingewirkt wir d, um  eine nach bundeseinheit lichen Pers onalbedarfsberech-

nungen errechnete Personalausstattung der Steuerverwaltungen sicherzustellen.  

 

Unterstützung der Deutschen Steuer-Gewerkschaft findet die Forderung der Fraktion  

DIE LINKE nach Abschaffung der Kapitalabgeltungsteuer.  

Diese bedeutet eine Privilegi erung der Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nach An-

sicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz 

des Gleic hmaßes der  Besteuerung nic ht vereinbar is t. Die Abgeltungsteuer stellt 

vielmehr einen Fremdkörper im steuerlichen Gefüge dar und hat darüber hinaus zu 

einer weiteren Verkomplizierung des Steue rrechts geführt. Zudem hilft das System 

zur Tarnung von Steuerhinterziehungen.  

 

Neben dem Umstand, dass ein St euerpflichtiger, der eine M illion Euro Kapitalerträge 

zu versteuern hat, nach Einführung der A bgeltungsteuer etwa 160.000 Euro weniger  

Steuern zahlen muss, stellt die Abgeltungsteuer für den normalen Steuerzahler eine 

Zumutung dar. Während der Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent vor allem Bezieher 
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höherer Einkommen begünstigt, werden kleine Einkommensbezieher massiv benach-

teiligt. Bei letzteren werden mit der Que llenbesteuerung zunächst mehr Steuern ab-

gezogen. Sie sind gehalten, mit der A bgabe einer Einkommensteuererklärung und 

mit Durchführung einer Einkommensteuerveranlagung die zuviel einbehaltene Steuer 

wieder zurückzufordern.  

 

Die administrativen Probleme bei der Veranlagung der Kapitalerträge erschweren die 

Arbeit der Finanzämt er erheblich. Die v ielfach falsch oder unvollständig ausgefüllten 

Erklärungen – Anlage KAP- könnten dadurch unterbu nden werden, indem der Ge-

setzgeber die Ertragsaufstellungen, wie in § 24 c EStG früher gehabt, den Banken 

zwingend vorgibt und diese der Steuerverwaltung elektronisch überspielt werden.  

 

Unterstützung der Deutschen Steuer-Gewer kschaft findet auch die Forderung der 

Fraktion DIE LINKE für die Schaffung ei nes Mindestselbstbehalts bei steuerlichen 

Mehrergebnissen der Länder mit planmäßiger Personalausstattung.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft bedauert, dass während der politischen Debatten 

zur Föderalismusreform II diese Thematik außer Acht gelassen wu rde, denn im Hin-

blick auf das Verbleiben von Mehreinnahmen der Länder- und Gemeinschaftssteuern 

als Selbstbehalt hätte die gr undgesetzlich festgelegte v ertikale Steuerverteilung mo-

difiziert werden müssen.  

 

Nach Ansicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft können die Kosten der Länder für  

ihre planm äßige Pers onalausstattung nic ht im Reche nwerk des  Länderfinanzaus-

gleichs berücksichtigt werden.  

 

Das Länderfinanzaus gleichssystem hat schon in der  Vergangenheit stark darunter 

gelitten, dass dem gültigen System jeweils weitere Veränderungen „angehängt“ wur-

den, die im Ergebnis das intransparente und streckenweise inkonsistente System der 

Gegenwart geschaffen haben. Diesem Sy stem mit einem personalbez ogenen Län-

derselbsterhalt ein weiteres Element hinzuzufügen, würde eine weitere Verschlimme-

rung von Intransparenz und Inkonsistenz bewirken.  
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Die Gefahr, dass erneut ein unübersichtliche s und im Hinblick auf die Anreizf unktion 

der Länder für steuerliche Mehreinnahm en ungerechtes Finanzausgleic hssystem 

geschaffen wird, ist aufgrund der divergierenden Länderinteressen nach Meinung der 

Deutschen Steuer-Gewerkschaft recht hoch.  Dies vor allem dann, wenn die anreiz -

feindlichen Verteilungstechniken des Länd erfinanzausgleichs im Kern unangetastet  

bleiben würden.  

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft schlägt deshalb alternativ – vom Länderfinanz-

ausgleich unabhängig – vor, da ss der Bund als „stiller Teilhaber“ den Lä ndern die 

Personalkosten für die Außendienste zur Häl fte erstatten sollte. Dies hätte den glei-

chen Anreizeffekt und käme ohne eine weitere Änderung des Gr undgesetzes bzw.  

der Regularien des Länderfinanzausgleichs aus.  

 




